
Der Kreistag stimmt dem Antrag der Kreistagsfraktionen von CDU und GRÜNE 
(Anhang) zu. 
 
 
Der Kreistag stimmt dem Geschäftsordnungsantrag zu. 
 
 
 
Der Kreistag fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Altschuldenregelung für die Kommunen, die im NRW-Koalitionsvertrag 
vereinbart ist und für die die Bereitschaft des Bundes vorliegt muss endlich 
kommen. Dabei darf der Altschuldenfonds nicht zu Lasten der Kommunen gehen – 
wie es das Modell der Landesregierung vorsah. Die Altschuldenregelung muss – wie 
von der Bundesregierung vorgeschlagen zu 50 % vom Bund und zu 50 % vom Land 
getragen werden. Wir erwarten, dass das Land dieser Verpflichtung zeitnah 
nachkommt und mit ihrem Einfluss darüber hinaus sicherstellt, dass die für den 
Bundeszuschuss notwendige Verfassungsänderung beschlossen werden kann. 
  
Deshalb fordert der Kreistag den Landtag und die Landesregierung auf, 
  
die Altschuldenregelung gemeinsam mit dem Bund zu vereinbaren und dafür 50% 
der Altschulden der Kommune zu übernehmen. 
 
 


